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1. Änderungen bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 
Der Bundesrechnungshof hat in der Vergangenheit die Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen gerügt. Die 
wesentlichen festgestellten Mängel betreffen jedoch nicht die Grundbeträge für die übliche landwirtschaftliche 
Nutzung, sondern die Erfassung von Gewinnen aus Tätigkeiten in Sonderbereichen, z. B. erhebliche Tierzucht und 
Tierhaltung, Sondernutzungen wie Spargel-, Obst-, Wein- und Gartenbau, Dienstleistungen sowie Veräußerung 
und Entnahme von wertvollem Anlagevermögen. 
Grundsätzlich wird an der pauschalen Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen für kleinere land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe festgehalten. 
Die Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen ist nur dann vorrangig anzuwenden, wenn für den jeweiligen 
Betrieb keine Buchführungspflicht besteht. Durch die Differenzierung zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung 
und den übrigen Nutzungen wird den unterschiedlichen Betriebstypen innerhalb der Land- und Forstwirtschaft 
Rechnung getragen. Die für Klein- und Nebenerwerbsbetriebe mögliche pauschale Gewinnermittlung wird an die 
wirtschaftliche Entwicklung angepasst. 
Dazu erfolgte eine Beschränkung der Pauschalierung, die künftig nur bis 50 Hektar und nur für kleinere 
Sondernutzungen möglich sein wird. Einheitliche Grundbeträge für die landwirtschaftliche Fläche und einheitliche 
Zuschläge ab der 25. Vieheinheit sollen die Berechnung vereinfachen. 
Im Bereich Forstwirtschaft müssen die Betriebseinnahmen konkret erfasst werden, jedoch können 
Betriebsausgabenpauschalen abgezogen werden. 
Für Sondernutzungen sind Durchschnittssatzgewinne vorgesehen. Außergewöhnliche Ereignisse, wie der Verkauf 
von Anlagevermögen ab 15.000 € oder Entschädigungen, sind zusätzlich zu erfassen. 
Für dem Grunde nach gewerbliche Tätigkeiten gibt es einen Gewinnansatz mit 40% der Einnahmen. 
Die Änderungen gelten erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 30.12.2015 enden. 
 

2. Größere Kosten können auf mehrere Jahre verteilt werden 
Erwachsen einem Steuerzahler erhebliche – als außergewöhnliche Belastung abzugsfähige – Aufwendungen und 
würden diese zum Großteil steuerlich wirkungslos bleiben, weil ihnen keine entsprechenden Einkünfte 
gegenüberstehen, können die Aufwendungen auf mehrere Jahre verteilt und „steuerlich gerettet“ werden. Diese 
Entscheidung des FG Saarland ist rechtskräftig geworden, weil das Finanzamt die Revision beim BFH zu spät 
eingelegt hat. 
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Im konkreten Fall musste ein zu 100 Prozent schwerbehinderter Steuerzahler sein Haus behindertengerecht 
umbauen, Kosten: 135.143 Euro. Sein Gesamtbetrag der Einkünfte belief sich aber nur auf 43.526 Euro. Ein 
Großteil der Umbaukosten hätte sich also steuerlich nicht ausgewirkt. Deshalb berief sich der Steuerzahler auf § 
163 Abgabenordnung „Abweichende Festsetzung von Steuern aus Billigkeitsgründen“ und forderte, die 
Aufwendungen auf zehn Jahre zu verteilen. Das FG kam der Forderung prinzipiell nach, genehmigte aber nur eine 
Verteilung auf fünf Jahre. Das Finanzamt wollte das mit der Revision beim BFH anfechten, scheiterte aber wegen 
Fristversäumnis. 
 

3. Bonuszahlungen der Krankenkassen mindern den Sonderausgabenabzug 
Viele Krankenkassen werben mit Bonus- und Prämienprogrammen. Hiermit wollen sie ihre Versicherten für die 
Teilnahme an Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen sowie sportlichen Aktivitäten (Mitgliedschaft im 
Fitnessstudio etc.) belohnen. Der Deutsche Steuerberaterverband hat jüngst darauf hingewiesen, dass diese 
Bonuszahlungen einkommensteuerpflichtig sind und in der Steuererklärung von den Sonderausgaben geltend 
gemachten Krankenversicherungsbeiträgen abgezogen werden müssen. 
Beachten Sie: Dies gilt entsprechend für erhaltene Beitragsrückerstattungen der Krankenkasse. 
Nicht steuerpflichtig sind hingegen (gegebenenfalls anteilige) Kostenerstattungen für Leistungen, wie 
beispielsweise den Yogakurs oder das präventive Rückentraining.   
 

4. Mindestlohn gilt nicht für Überstunden aus 2014 
In der Praxis stellt sich derzeit die Frage, ob der ab 2015 geltende Mindestlohn von EUR 8,50 pro Stunde auch 
anzuwenden ist, wenn Überstunden aus 2014 ausbezahlt werden (Stundenlohn hier z. B. EUR 8,30). 
Die Antwort lautet: nein. Der Mindestlohn gilt nach der gesetzlichen Regelung erst für die Arbeitsleistung, die ab 
2015 erbracht wird. 
 

5. Risikolebensversicherungen: Beiträge sind keine Werbungskosten 
Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg sind Versicherungsprämien für eine 
Risikolebensversicherung im Zusammenhang mit einem vermieteten Gebäude nicht als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs richtet sich die Veranlassung von Versicherungsprämien 
nach der Art des versicherten Risikos. Bezieht sich die Versicherung auf ein betriebliches Risiko, sind die Prämien 
Betriebsausgaben. Ist dagegen ein außerbetriebliches Risiko versichert, können Ausgaben allenfalls als 
Sonderausgaben berücksichtigt werden. 
Vor diesem Hintergrund entschied das Finanzgericht Berlin-Brandenburg, dass Prämien für klassische 
Risikolebensversicherungen (versicherte Gefahr ist hier der Todesfall) auch nicht als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abziehbar sind. 
Dass die Versicherten der Absicherung von Darlehen dienten, die zur Finanzierung des Erwerbs des vermieteten 
Objekts bzw. zu weiteren Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen abgeschlossen wurden, ist unerheblich, da sich 
hieraus auch keine anteilige Veranlassung durch die Vermietungstätigkeit ergibt. 
 

6. Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete bei verbilligter Vermietung an Angehörige 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat ihre Finanzämter angewiesen, wie die ortsübliche Vergleichsmiete zu 
ermitteln ist, wenn die Wohnung an Angehörige verbilligt vermietet wird oder es sich um eine unentgeltliche oder 
verbilligte Überlassung an Arbeitnehmer im Rahmen eines Dienstverhältnisses handelt. 
Zum Hintergrund: Die Vermietung gilt bereits dann als vollentgeltlich, wenn die Miete mindestens 66 % des 
ortsüblichen Niveaus beträgt. In diesen Fällen erhalten Vermieter den vollen Werbungskostenabzug. Liegt die 
Miete darunter, sind die Kosten aufzuteilen. 
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Die ortsübliche Marktmiete umfasst die ortsübliche Kaltmiete zuzüglich der nach der Betriebskostenverordnung 
umlagefähigen Kosten. 
Ortsübliche Kaltmiete: Die Ermittlung der ortsüblichen Kaltmiete erfolgt in einem abgestuften Verfahren, wobei 
insbesondere auf folgende Punkte hinzuweisen ist: 

· War die Wohnung zuvor an fremde Dritte vermietet, kann dieser Mietpreis in der Regel zugrunde gelegt 
werden. 

· Erfolgte zuvor keine Vermietung an fremde Dritte, kann die ortsübliche Miete anhand des örtlichen 
Mietspiegels ermittelt werden. Enthält dieser Rahmenwerte, ist jeder der Werte als ortsüblich anzusehen, 
der innerhalb der Spanne liegt – es ist also kein Durchschnittswert als ortsüblich anzusetzen. 

· Konnte die ortsübliche Kaltmiete anhand der vorgenannten Methoden nicht ermittelt werden, bietet sich 
eine Internetrecherche an (z. B. www.immoscout24.de).  

Hinweis: Dem Vermieter bleibt es unbenommen, die tatsächliche ortsübliche Miete für nach Lage, Art und 
Ausstattung vergleichbare Wohnungen nachzuweisen. 
Umlagefähige Kosten: Zu den umlagefähigen Kosten gehören nach § 2 der Betriebskostenverordnung 
insbesondere die Grundsteuer, die Kosten für die Wasserversorgung, Entwässerung, Heizung, Straßenreinigung 
und Müllbeseitigung, die Beleuchtung, Gartenpflege, Schornsteinreinigung, Sach- und Haftpflichtversicherung und 
Kosten für den Hauswart. 
Hinweis: Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung gehören nicht dazu. 
Da die Prüfung, ob eine verbilligte Vermietung an Angehörige vorliegt, in der Regel nach Ablauf des betreffenden 
Veranlagungszeitraums erfolgt, kann die tatsächliche Höhe der für das Objekt zu leistenden Umlagen ermittelt 
werden. 
 

7. Selbst getragene Krankheitskosten sind keine Sonderausgaben 
Krankheitskosten, die der Versicherte selbst trägt, um in den Genuss einer Beitragsrückerstattung seiner 
Krankenversicherung zu kommen, sind nicht als Sonderausgaben abzugsfähig. Dies hat das Finanzgericht Münster 
entschieden. 
Zum Hintergrund: Beiträge für eine (Basis-)Kranken- und Pflegepflichtversicherung sind ohne Beschränkungen als 
Sonderausgaben abzugsfähig. Aufwendungen für Komfortleistungen (z.B. Chefarztbehandlung oder 
Einzelbettzimmer) sind von dem unbeschränkten Abzug allerding genauso ausgenommen wie die Beitragsanteile 
zur gesetzlichen Krankenversicherung, sofern sie der Finanzierung des Krankengeldes dienen. 
Beachten Sie: Hat der Steuerpflichtige Anspruch auf Krankengeld, so ist der geleistete Beitrag pauschal um 4 % zu 
kürzen. 
Sachverhalt: Ein Ehepaar machte Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung für sich und ihre Kinder 
als Sonderausgaben geltend. Dabei bezogen sie auch Krankheitskosten ein, die sie nicht mit der Versicherung 
abgerechnet hatten, um den Anspruch auf Beitragsrückerstattung zu behalten. Für diese Kosten versagte das 
Finanzamt den Sonderausgabenabzug sowie den Abzug als außergewöhnliche Belastung - und zwar zu Recht, wie 
das Finanzgericht Münster befand. 
Als Sonderausgaben abzugsfähig sind nur solche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erlangung von 
Versicherungsschutz stehen. Dies ist bei Zahlungen an Ärzte zur Vergütung von Heilbehandlungen nicht der Fall. 
Ferner wies das Finanzgericht Münster auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs hin, wonach selbst gezahlte 
Krankheitskosten aufgrund von Selbst- und Eigenbeteiligungen keine Sonderausgaben sind. Diese Rechtsprechung 
muss entsprechend für Krankheitskosten gelten, auf deren Erstattung zum Erhalt der Beitragsrückerstattung 
verzichtet wird. 
Dass ein Sonderausgabenabzug ausscheidet, aber die (spätere) Beitragsrückerstattung den Sonderausgabenabzug 
mindert, ist nach Ansicht des Finanzgerichts nicht verfassungswidrig. 
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Praxishinweis: Die Inanspruchnahme einer Beitragsrückerstattung, die zunächst vorteilhaft erscheint, kann unter 
Einbeziehung der steuerlichen Folgen nachteilig sein. Dies ist z.B. der Fall, wenn der Steuerpflichtige 
Krankheitskosten in Höhe von EUR 400,00 selbst trägt, um eine Beitragsrückerstattung von EUR 500,00 zu 
erhalten. Bei einem unterstellten Steuersatz von 30 % ergibt sich nämlich dann eine steuerliche Mehrbelastung 
von EUR 150,00 (30 % von EUR 500,00), sodass unter dem Strich ein „Minus“ von EUR 50,00 verbleibt. Die 
steuerlichen Konsequenzen sollten in die Berechnungen also stets einbezogen werden. 
Der Abzug als außergewöhnliche Belastung scheiterte daran, dass die zumutbare Belastung (u.a. abhängig vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte) nicht überschritten wurde. Zu der Frage, ob die zumutbare Belastung bei 
Krankheitskosten rechtmäßig ist, sind beim Bundesfinanzhof bereits einige Verfahren anhängig. Somit hat das 
Finanzgericht Münster die Revision zugelassen. 
 

8. Möglichkeit des Zugriffs auf Kassendaten eines Einzelunternehmens im Rahmen einer Außenprüfung 
Eine Apotheke war buchführungspflichtig und verwendete ein speziell für Apotheken entwickeltes PC-gestütztes 
Erlöserfassungssystem mit integrierter Warenwirtschaftsverwaltung. Ihre Tageseinnahmen wurden über 
modulare PC-Registrierkassen erfasst, dann durch Tagesendsummenbons ausgewertet und als Summe in ein 
manuell geführtes Kassenbuch eingetragen. Anlässlich einer Außenprüfung verweigerte die Apotheke der 
Finanzbehörde den Datenzugriff auf ihre Warenverkäufe mit der Begründung, sie sei nicht zu 
Einzelaufzeichnungen verpflichtet. 
Der Bundesfinanzhof sieht das anders: Einzelhändler sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
verpflichtet, im Rahmen der Zumutbarkeit sämtliche Geschäftsvorfälle einschließlich der über die Kasse bar 
vereinnahmten Umsätze einzeln aufzuzeichnen. Bei Verwendung einer PC-Kasse, die detaillierte Informationen zu 
den einzelnen Barverkäufen aufzeichnet und diese dauerhaft speichert, sind die Einzelaufzeichnungen auch 
zumutbar. Im Rahmen einer Außenprüfung ist die Finanzverwaltung berechtigt, Zugriff auf die Kasseneinzeldaten 
zu nehmen. 
 

9. Einkünfteerzielungsabsicht bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
Voraussetzung für eine Einkünfteerzielungsabsicht bei der Vermietung einer Immobilie sind ernsthafte und 
nachhaltige Vermietungsbemühungen. Dazu kann auch gehören, dass bei einem lang andauernden Leerstand 
einer möblierten Wohnung geeignetere Wege der Vermarktung zu suchen sind. Gegebenenfalls muss die 
Wohnung unmöbliert  zur Vermietung angeboten werden. Für die ernsthaften Vermietungsbemühungen ist der 
Vermieter beweispflichtig. Wesentliche Indizien dafür sind u.a. Inserate in einschlägigen Zeitschriften, die 
Beauftragung eines Maklers und eben auch die Berücksichtigung geänderter Verhältnisse, wenn alle vorherigen 
Bemühungen nicht zum Erfolg führen. 
 

10. Reduzierung des Verwaltungsaufwands beim LSt-Ermäßigungsverfahren 
Durch Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz vom 26.06.2013 wurde geregelt, dass die Freibeträge im Lohnsteuer-
Ermäßigungsverfahren für 2 Kalenderjahre gelten. Allerdings konnte die Regelung bis jetzt noch nicht angewendet 
werden. Denn § 52 Abs. 37 EStG bestimmte, dass die Anwendung durch ein Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums geregelt wird. Dieses BMF-Schreiben liegt nun vor. Am 21.05.2015 wurde das Startschreiben zur 
erstmaligen Anwendung dieser Regelung herausgegeben. 


